
  

Nachrichtenbearbeitung

Ein Kommunalpolitiker beanstandet die Berichterstattung seiner Lokalzeitung über
eine Podiumsdiskussion und bittet den Deutschen Presserat zu prüfen, ob »dieses
Gemisch von Nachrichtenverbreitung, Stellungnahme, Kritik und Büttenrede im Sinne
der Meinungsbildung ist, an der die Presse mitwirkt«. Auch ein Bericht über eine
Ratssitzung ist ihm Anlass zu fragen, ob »die Meinungsbildung durch die Presse so
aussehen soll«. Schließlich veranlasst ihn ein dritter Artikel über eine Anfrage im Rat
mit der Überschrift »Stadtverordneter ließ Kinderspielplatz sperren « zu der Bitte um
Prüfung, ob durch die Wahl der Überschrift und durch den ersten Satz des
Redakteurs (»Einer telefonischen Mitteilung des Stadtverordneten ... aus. . an die
Kindergartenaufsicht beim Landschaftsverband in ... verdanken es die Kinder von ...,
dass sie den Kinderspielplatz am Kindergarten nicht mehr benutzen dürfen, wenn sie
nicht in diesen Kindergarten gehen. «) u. a. das Berufsethos des Journalisten verletzt
wurde. (1986)

Mangelnde Fairness und eine Verletzung der Sorgfaltspflicht kann der Deutsche
Presserat in der Berichterstattung nicht erkennen. Der Beschwerdeführer selbst rügt
keine falsche Tatsachenbehauptung, sondern lediglich einen Eindruck, der beim
Leser entstehen könnte. Die Art der Darstellung rechtfertigt eine solche
Schlussfolgerung jedoch nicht. In der beanstandeten Überschrift sieht der Presserat
einen - wenn überhaupt - sehr geringfügigen Fehler, der nach dem Pressekodex
nicht zu beanstanden ist, zumal im Text die konkrete Darstellung erfolgt. Die
Redaktion, zum Abdruck von Leserbriefen nicht verpflichtet, hat die Belange des
Betroffenen dennoch dadurch gewahrt, indem sie seine »Gegendarstellung«
veröffentlichte. (B 5/86)

Aktenzeichen:B 5/86
Veröffentlicht am: 01.01.1986
Gegenstand (Ziffer): Wahrhaftigkeit und Achtung der Menschenwürde (1); Sorgfalt
(2);
Entscheidung: unbegründet 
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